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519 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVII. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über den Antrag 1105/A der Abgeordneten August Wöginger, Mag. Markus Koza, 
Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz, das Allgemeine Pensionsgesetz, das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz sowie das Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz geändert 
werden 

Die Abgeordneten August Wöginger, Mag. Markus Koza, Kolleginnen und Kollegen haben den 
gegenständlichen Initiativantrag am 20. November 2020 im Nationalrat eingebracht und wie folgt 
begründet: 
„Zu Art. 1 bis 3 und 5 (§ 3b Z 2 ASVG, § 1c Z 2 GSVG, § 1c Z 2 BSVG und § 59 Abs. 4 B-KUVG): 
Es erfolgen jeweils Zitatberichtigungen im Zusammenhang mit der Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen. 
Zu Art. 4 (§ 32 APG): 
Die Regelung, nach der für Pensionsbezieher/innen, die aus Gründen der Pandemie-Bekämpfung ihre 
gesundheitsberufliche Erwerbstätigkeit neu aufnehmen, die vorzeitig bezogene Alterspension nicht 
wegfällt, soll sich auch auf Zeiträume im Jahr 2021 erstrecken. 
Zu Art. 6 (§ 34 Abs. 3 SVSG): 
Die Zitierung des § 31 Abs. 7 Z 1 ASVG im § 34 Abs. 3 SVSG ist als gegenstandslos zu betrachten und 
soll daher gestrichen werden.“ 
 
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den gegenständlichen Initiativantrag in seiner Sitzung am 
26. November 2020 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter Abgeordneten Mag. Markus Koza die Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, 
Laurenz Pöttinger, Mag. Verena Nussbaum, Norbert Sieber, Dr. Dagmar Belakowitsch und 
Alois Stöger, diplômé. 
 
Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit (dafür: V, S, F, G, dagegen: N) 
beschlossen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle dem angeschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 2020 11 26 

 Mag. Markus Koza Josef Muchitsch 
 Berichterstatter Obmann 
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